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Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Am 19. November 2023 entscheiden die 
Stimmberechtigten über die Erhöhung der 
kanntonalen Kita-Förderbeiträge von 5 auf 10 
Millionen Franken je Jahr. Doch was nicht alle 
wissen: Auch die St.Galler Gemeinden haben 
ihre finanzielle Unterstützung ausgebaut. Die-
ser Wert ist von 37,7 Mio. Franken im Jahr 
2020 auf rund 44 Mio. Franken im Jahr 2022 
gestiegen (siehe Seite 2). 

Diese Aufgabenteilung zwischen Kanton 
und Gemeinden ist sinnvoll, denn der Ausbau 
der Kinderbetreuungsangebote ist ein gesamt-
kantonales Anliegen und weiterhin nötig. Es 
braucht ein flächendeckendes und bezahl-
bares Angebot, wenn die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf möglichst allen ermöglicht 
und der Fachkräftemangel auf breiter Front 
angegangen werden soll. Zudem ist das Vor-
handensein von guten Angeboten ein wich-
tiger Standortfaktor für die einzelnen Orte wie 
auch für den Kanton. Dass die Gemeinden in 
ihrer häufigen Rolle als Trägerinnen der Schu-
len und aufgrund ihres Eigentums an geeig-
neten Räumen vor Ort in diesem Bereich eine 
zentrale Rolle einnehmen, liegt auf der Hand. 
Es ist mir darum ein grosses Anliegen, die 
Vergabe der Kantonsbeiträge in den nächsten 
Jahren mit kommunalen Vertreterinnen und 
Vertretern zusammen zielgerichteter und ein-
facher zu gestalten. 

Auch der Bund hat ein Interesse an einem 
Ausbau der familien- und schulergänzenden 
Kinderbetreuung. Die parlamentarische Initia-
tive 21.403 will die bis Ende 2024 befristeten 
Kita-Unterstützungen in eine zeitgemässe 
dauerhafte Lösung überführen. Der noch vor 
einigen Monaten erarbeitete erfreuliche Kom-
promiss dazu wankt aber plötzlich aufgrund 
der jüngsten finanziellen Planwerte in Bundes-
bern. Dabei handelt es sich um eine volkswirt-
schaftlich sinnvolle Investition, von der Kan-
tone, Gemeinden und die breite Bevölkerung 
profitieren. Ich hoffe, dass sich die National- 
und Ständeräte weiterhin diesem Umstand 
bewusst sind. 
 
Departement des Innern 
 
 
 
Laura Bucher 
Regierungsrätin 

 

 

 

Auch Olma-Fans kommen im Departement des Innern bzw. im (elektronischen) Lesesaal des Staatsarchivs 
auf ihre Rechnung. Das Bild zeigt den Stand der Gebrüder Wyss Waschmaschinenfabrik in der Olma-Halle 
zum Thema Elektrizität im Jahr 1951. (Bild: Staatsarchiv, Signatur A 671/01.01.03-033) 
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Kommunale Aufwände als Grundlage für die Auszahlung von Bundesfinanzhilfen 

Zahlen zur Förderung der externen 
Kinderbetreuung 
Der Bund beteiligt sich an Subventionserhöhungen seitens Kanton bzw. Gemeinden im Bereich 
der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung. Aus diesem Grund muss der Kanton jähr-
lich die Aufwände aller St.Galler Gemeinden erheben. Die Finanzkennzahlen erlauben Einblicke in 
die Förderung der öffentlichen Hand. 

Für die Jahre 2021 bis 2023 beteiligt sich der Bund 
mit Finanzhilfen an Subventionserhöhungen des 
Kantons St.Gallen und der St.Galler Gemeinden im 
Bereich der familien- und schulergänzenden Kin-
derbetreuung. Dazu 
müssen dem Bund die 
Gesamtaufwände gemel-
det werden. Daher führt 
der Kanton eine jährliche 
Erhebung bei den Ge-
meinden durch. Diese 
zeigt: Die Förderung im 
Kanton nimmt zu. 
 

 
 
Beiträge des Kantons 
Auf der Grundlage des Gesetzes über Beiträge für 
familien- und schulergänzende Kinderbetreuung 
(sGS 221.1; abgekürzt KiBG) unterstützt der Kan-
ton die Gemeinden seit dem Jahr 2021 mit Kan-
tonsbeiträgen im Umfang von insgesamt 5 Mio. 
Franken. Das Geld setzen die Gemeinden für ein 
bezahlbares Angebot an familien- und schulergän-
zender Betreuung ein. Gemäss der Abrechnung 
des ersten Beitragsjah-
res haben die Gemein-
den vom Kantonsbeitrag 
2021 insgesamt rund 93 
Prozent (Fr. 4'653'276.–) 
zur Senkung der Drittbe-
treuungskosten der El-
tern ausgeschöpft. Das 

zeigt die grosse Resonanz der kantonalen Mitfinan-
zierung bei der familien- und schulergänzenden 
Kinderbetreuung. Die nicht eingesetzten Beträge 
werden an den Kanton zurückerstattet und im 

Folgejahr zusätzlich zu den regulären Kantonsbei-
trägen an die Gemeinden ausbezahlt. 
 
Falls die Bevölkerung an der kantonalen Abstim-
mung vom 19. November 2023 dem Nachtrag zum 
Kinderbetreuungsgesetz zustimmt, stellt der Kan-
ton den Gemeinden ab 2024 jährlich einen Kan-
tonsbeitrag im Umfang von insgesamt 10 Mio. 
Franken zur Verfügung. 
 
Beiträge der Gemeinden 
Zusätzlich zu den Kantonsbeiträgen haben die 
St.Galler Gemeinden im Jahr 2021 selbst über 
40 Mio. Franken in die Förderung der familien- und 
schulergänzenden Kinderbetreuung investiert. Im 
Vergleich zum Vorjahr sind dies rund 2,8 Mio. Fran-
ken mehr (siehe Tabelle unten). Darüber hinaus 
deutet die neueste – vom Bund allerdings noch 
nicht plausibilisierte – Erhebung darauf hin, dass 
die St.Galler Gemeinden ihre kommunalen Auf-
wände für die familien- und schulergänzende Kin-
derbetreuung im Jahr 2022 auf über 44 Mio. Fran-
ken ausgebaut haben (eine Zunahme von rund 
4 Mio. Franken).

Der Kanton und die Ge-
meinden fördern die fa-
milien- und schulergän-
zende Kinderbetreuung 
gemeinsam mit rund 
50  Mio. Franken 
(Bild: kantonale Fotoda-
tenbank). 
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Neuer Bericht in der Vernehmlassung 

Unterbringung von Minderjährigen 
besser regeln 
Nicht immer können Kinder und Jugendliche in ihrer eigenen Familie leben. Ein Bericht zeigt nun 
auf, welche Unterbringungsmöglichkeiten heute bestehen, wie die Finanzierung funktioniert und 
wie das bestehende System vereinfacht werden kann. 

Es gibt unterschiedliche Gründe, weshalb Kinder 
und Jugendliche nicht in ihrer eigenen Familie le-
ben können. So kann aufgrund psychischer Prob-
leme ein Aufenthalt in einer Klinik nötig sein. Es 
kann auch sein, dass Minderjährige wegen eines 
Strafdelikts oder einer Massnahme der Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde (KESB) in einer statio-
nären Kinder- und Jugendeinrichtung platziert wer-
den. Schliesslich können auch in einer Familie Situ-
ationen auftreten, in denen sich Eltern und KESB 
darauf einigen, das Kind in einer Pflegefamilie zu 
platzieren. 
 
Sehr unterschiedliche Formen 
Der Bericht «innerkantonale Grundlagen für die 
Fremdunterbringung Minderjähriger» der Regie-
rung gibt einen Einblick in die unterschiedlichen 
Unterbringungsformen von Kindern und Jugendli-
chen. Zudem zeigt er auf, wer im Kanton St.Gallen 
in welchem Fall wie viel bezahlt. Dabei präsentiert 

sich das heutige Finanzierungssystem als Flicken-
teppich. Eltern, Kanton und Gemeinden bezahlen 
etwa je nach Wahl der Unterbringungsform unter-
schiedlich hohe Beträge. Das kann zu Fehlanreizen 
führen, wie der Bericht festhält. So ist beispiels-
weise eine Unterbringung in einer Pflegefamilie für 
die Eltern sehr viel teurer als in einer stationären 
Einrichtung. 

Der Bericht zeigt schliesslich auf, wie das heu-
tige System vereinfacht werden könnte und in wel-
chen Bereichen Handlungsbedarf besteht. Er 
kommt zum Schluss, dass das System bei Anpas-
sungen als Ganzes revidiert werden soll. 
 
Vernehmlassungsverfahren 
Der Bericht «Innerkantonale Grundlagen für die 
Fremdunterbringung Minderjähriger» ist bis am 
3. November 2023 in der Vernehmlassung. Die Un-
terlagen sind unter «kantonale Vernehmlassun-
gen» bei sg.ch abrufbar. 

Informationen zu Familienzentren und deren Förderung 
 
Die Webseite mit Informationen zu Familienzentren und zur Förderung von Familienzentren wurde 
aktualisiert. Alle Fördermöglichkeiten des Kredits Familienzentren 2022 bis 2024 sind nun auf der 
Webseite ersichtlich. Mitunter ergänzt wurden die Information en zu den neuen Beiträgen für Bera-
tung und Weiterbildung für jene Familienzentren, die schon drei Jahre Beiträge für Aufbau und Wei-
terentwicklung erhalten haben. 
 

 

  

https://www.sg.ch/news/sgch_allgemein/2023/09/bericht--innerkantonale-grundlagen-fuer-die-fremdunterbringung-m.html
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/familie/familienzentren.html
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St.Galler Konferenz zu Fragen von Religion und Staat 

Potenzial der Religionsgemeinschaften jenseits 
der Klischees ausgelotet 
Gegenüber älteren Menschen erbringen die Religionsgemeinschaften zahlreiche Dienstleistungen 
– von Gottesdiensten, über Seniorennachmittagen bis hin zu individuellen Beratungen. Religiosität 
im Alter ist aber keine Konstante. Dies wurde am diesjährigen öffentlichen Anlass der St.Galler 
Konferenz zu Fragen von Religion und Staat deutlich. 

 
 
Die vom Departement des Innern koordinierte 
St.Galler Konferenz zu Fragen von Religion und 
Staat diskutiert an mehrmals jährlich stattfindenden 
Sitzungen Berührungspunkte zwischen Religions-
gemeinschaften und staatlichen Aufgabenfeldern. 
Alle zwei Jahre gibt es eine öffentliche Veranstal-
tung. Am 14. September 2023 fanden sich dazu 
rund 70 Personen im Kantonsratssaal in St.Gallen 
ein. Unter dem Titel «Religion und Alter – braucht 
es neue Wege?» zeigte sich, dass Religiosität und 
Spiritualität im Alter eine grosse Rolle spielen. 
Gleichzeitig wurde deutlich, dass die heute erkenn-
bare starke Bindung an die Religionsgemeinschaf-
ten vor allem durch einen Generationeneffekt er-
klärt werden kann. Das heisst, die heutigen älteren 
Generationen wurden in traditionellen Religionsfor-
men sozialisiert. Doch diese Ausgangslage wird bei 
künftigen Generationen anders sein. «Wie in allen 
anderen Altersgruppen in unserer Gesellschaft 
nimmt die Bindung an religiöse Gemeinschaften, 
die Relevanz von traditioneller Religion auch bei äl-
teren Menschen insgesamt im Vergleich zu vor ei-

nigen Jahrzehnten ab», erklärte die Religionswis-
senschaftlerin Dorothea Lüddeckens (Universität 
Zürich) in ihrem Referat. 
 
Positive Wirkung 
Lüddeckens hob aber, ähnlich wie ihr Vorredner, 
der Altersforscher François Höpflinger, die positive 
Wirkung von Spiritualität und Religiosität auf Ge-
sundheit, Wohlbefinden und Resilienz hervor. Die 
Religionsgemeinschaften seien in Zukunft vermehrt 
gefordert, diese Funktion nicht nur für den Kreis ih-
rer eigenen Mitglieder zu erfüllen, sondern sich 
auch gegenüber religiös ungebundenen Menschen 
offen zu zeigen, sagte Lüddeckens. Das sei der 
Weg, um sich auch in Zukunft eine gesellschaftli-
che Relevanz zu sichern. 
 
Wichtige Rolle vor Ort 
In mehreren Referaten berichteten Vertreterinnen 
und Vertreter von Religionsgemeinschaften über 
ihre Angebote und Erlebnisse mit der älteren Gene-
ration. Rabbiner Shlomo Tikochinski erzählte von 

An der Abschlussdis-
kussion wurde die 
Wichtigkeit der Vernet-
zung der verschiedenen 
Player im Altersbereich 
deutlich: (von links) 
Rabbiner Shlomo 
Tikochinski, Theres 
Germann (Co-Präsiden-
tin Seniorenrat), Regie-
rungsrätin Laura Bu-
cher, der reformierte 
Pfarrer Heinz Fäh, Rolf 
Huber (Präsident 
VSGP) und Imam Be-
kim Alimi 
(Bild: Samuel Schalch). 
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seinen Besuchen in Betagtenheimen und der von 
ihm dort erlebten weit verbreiteten Einsamkeit von 
älteren Menschen. Tikochinski erwähnte als eine 
mögliche Lösung das in Israel erfolgreiche «84-
Projekt», bei dem jeweils ein Kindergarten in unmit-
telbarer Nähe zu einem Betagtenheim eingerichtet 
wird und die Kinder einen älteren Menschen sozu-
sagen adoptierten bzw. eine Beziehung aufbauten. 
Der reformierte Pfarrer Heinz Fäh, Kirchenrat 
St.Gallen, zählte die zahlreichen Dienstleistungen 
auf, welche die grossen Landeskirchen für die älte-
ren Generationen anbieten. Er sieht die Kirchen als 
festen Teil einer Caring Community. Dahinter stehe 
das Ideal einer offenen Gemeinschaft vor Ort, die 
generationenübergreifend einen sorgenden Um-
gang miteinander pflege. Der Wiler Imam Bekim 
Alimi brachte in seinen Schilderungen die Situation 
einer migrantisch geprägten Religionsgemeinschaft 
in die Diskussion ein, die auch stark die Unterstüt-
zung der Betroffenen im Alltäglichen pflegt. 

So konnte man Regierungsrätin Laura Bucher 
nur beipflichten, als sie aufzeigte, dass die Religi-
onsgemeinschaften einen wichtigen Beitrag zur 
Umsetzung der neuen kantonalen Gestaltungsprin-

zipien Alterspolitik leisten. Oder anders gesagt: 
Ähnlich wie im Bereich der Armutsbekämpfung sind 
die Religionsgemeinschaften wichtige Playerinnen 
in der Sozialpolitik. 
 
Alle sind gefragt 
Theres Germann (Co-Präsidentin Seniorenrat) for-
derte, dass man die älteren Menschen in die Ent-
scheide bezüglich der Angebote in einer Kirche ein-
beziehe und insgesamt vermehrt auf das Potenzial 
der älteren Generationen setzen solle. Rolf Huber, 
Präsident der Vereinigung der St.Galler Gemeinde-
präsidentinnen und Gemeindepräsidenten, antwor-
tete darauf, dass man in den Gemeinden die älte-
ren Menschen durchaus einbeziehe, etwa im Rah-
men von Umfragen. Aus Sicht von Huber brauche 
es aber nicht nur die Gemeinde und die Kirche, 
sondern alle an einem Ort. Man müsse alle Netz-
werke nutzen. Huber zeigte dabei auf, dass eine 
Herausforderung darin bestehe, jene älteren Men-
schen zu erreichen, die nicht mehr sehr fit sind, 
aber auch nicht in einer Heimstruktur wohnen. Hier 
brauche es das Zusammenwirken aller, so Huber. 
 

 

Leitfaden für Gemeinden zum Vorgehen bei 
strafbarem Handeln 
Die Gemeindeaufsicht hat für Gemeinde- und Verwaltungsräte einen Leitfaden im Umgang mit strafbaren 
Handlungen, insbesondere Vermögensdelikten erstellt. Der Leitfaden soll den Räten eine Übersicht ge-
ben, wenn Sie mit strafbaren Handlungen von Verwaltungspersonal oder Behördemitgliedern konfrontiert 
sind. Es ist zu wünschen, dass die Verantwortlichen präventive Massnahmen wie Sensibilisierung von 
IKS, IT-Sicherheit, offener Betriebskultur usw. aktiv unterstützen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag 
zur Verhinderung von strafbaren Handlungen oder Angriffen auf Ihre IT-Systeme. Der Leitfaden ist über 
diesen Link abrufbar.
  

https://www.sg.ch/politik-verwaltung/gemeinden/gemeindeorganisation/gemeinderat/_jcr_content/Par/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download.ocFile/Leitfaden%20Vorgehen%20bei%20einem%20Veruntreuungsfall.pdf
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Entscheid zu Stiftung Historische Appenzeller Bahnen 

Züge erhalten St.Galler Kulturerbe-Label 
Der Kanton St.Gallen hat acht Fahrzeuge der Stiftung Historische Appenzeller Bahnen als Teil sei-
nes beweglichen Kulturerbes unter Schutz gestellt. Regierungsrätin Laura Bucher unterzeichnete 
mit der Eigentümerschaft die entsprechende Vereinbarung. Die Fahrzeuge erhalten damit das 
St.Galler Kulturerbe-Label und werden in das neue Kulturerbeverzeichnis aufgenommen. 

 
Die Stiftung Historische Appenzeller Bahnen ist Ei-
gentümerin von Schienenfahrzeugen, die einst im 
regulären Betrieb auf den Strecken der heutigen 
Appenzeller Bahnen unterwegs waren. Die Stiftung 
und die angegliederten Vereine setzen sich für den 
möglichst fahrbereiten Erhalt der historischen Fahr-
zeuge und die Vermittlung ihrer Geschichte ein. 
Acht dieser Fahrzeuge, gebaut für die Strecke 
St.Gallen–Gais–Appenzell, Altstätten–Gais und 
Rorschach–Heiden, wurden nun als bewegliches 
Kulturerbe des Kantons St.Gallen unter Schutz ge-
stellt. 
 

Am feierlichen Anlass zur Unterschutzstellung, 
an dem auch Vertreterinnen und Vertreter der Kan-
tone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrho-
den und St.Gallen sowie von verschiedenen Ge-
meinden teilnahmen, ging es Ende August mit der 
Lokomotive DZeh 2/4 Nr. 22 und den beiden Per-
sonenwagen AB 12 und AB 13, alle im Jahr 1930 
gebaut, vom Bahnhof Rorschach nach Wartensee. 
Im dortigen Schloss wurde die Vereinbarung über 
die Unterschutzstellung unterzeichnet. Anschlies-
send überreichte Regierungsrätin Laura Bucher 
dem Stiftungsratspräsidenten Thomas Baum-
gartner das Kulturerbe-Label des Kantons St.Gal-
len in Form einer Urkunde und Kulturerbe-Plaket-
ten für die geschützten Fahrzeuge. Das Label 

schliesst eine allfällige Beurteilung als Kulturerbe 
der Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appen-
zell Innerrhoden und damit als gemeinsames Kul-
turerbe der drei Kantone nicht aus.  
 
Einzigartige und innovative Konstruktionen 
Die unter Schutz gestellten Fahrzeuge verweisen 
auf die vielfältige historische Bedeutung der Eisen-
bahn für die Region, insbesondere für die Textilin-
dustrie und den Tourismus, aber auch für die Ent-
wicklung von Mobilität, Verkehr und Technik. Zu-
dem zeugen sie vom grenzüberschreitenden Aus-
tausch und von den eng verflochtenen Beziehun-
gen zwischen dem Kanton St.Gallen und den Kan-
tonen Appenzell Ausserrhoden und Appenzell In-
nerrhoden. 
 

Unter Schutz gestellt wurden, neben den drei 
Fahrzeugen der Strecke Rorschach–Heiden, der 
Triebwagen CFe 3/3 Nr. 2 und der Personenwagen 
C 13, beide 1911 für die Strecke Altstätten–Gais 
gebaut, sowie der 1931 für die Strecke St.Gallen–
Gais–Appenzell hergestellte Triebwagen BCFeh 
4/4 Nr. 5, der Personenwagen C 119 und der Fa-
kultativwagen C 203 aus den Jahren 1904 und 
1889. Die Fahrzeuge sind den entsprechenden 
Herausforderungen der jeweiligen Streckenführung 

Neu sind die histori-
schen Fahrzeuge auf 
der Strecke Rorschach-
Heiden auch offiziell als 
Kulturerbe unterwegs: 
Lokomotive DZeh 2/4 
Nr. 22, Personenwagen 
AB 12 und AB 13 (alle 
Baujahr 1930) 
(Bild: Stiftung Histori-
sche Appenzeller Bah-
nen). 
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angepasste, massgefertigte Konstruktionen. So be-
nötigte der mit der Elektrifizierung der Strecke 
St.Gallen–Gais–Appenzell neu beschaffte BCFeh 
4/4 eine grosse Zugkraft und hohe Kurvengängig- 

keit, um die damals engste Zahnradkurve der Welt, 
die 2018 abgebrochene Ruckhalde-Kurve in 
St.Gallen, überwinden zu können. 

 

 

Meilenstein kantonales Kulturerbeverzeichnis 
 
Das neue Kulturerbeverzeichnis ist im März dieses Jahres in einer Pilotphase in Betrieb genommen 
worden und kann nun unter kulturerbe.sg.ch eingesehen werden. Mit seiner Einführung setzt der 
Kanton St.Gallen eine wesentliche Vorgabe des im Jahr 2018 in Kraft getretenen Kulturerbegeset-
zes um. Das Verzeichnis gibt einen Überblick über das unter Schutz gestellte bewegliche Kulturerbe 
des Kantons und wird laufend um neue Unterschutzstellungen aktualisiert. Es sichert Kenntnis und 
Wissen über dessen Bestand, Zustand und Aufbewahrung. Als erstes öffentlich zugängliches, kan-
tonales Verzeichnis dieser Art ist es an das Bundesverzeichnis angebunden und kann so den 
Schutz bei unrechtmässigem Abhandenkommen und vor Abwanderung ins Ausland verbessern. 

Unterzeichnung der 
Vereinbarung über die 
Unterschutzstellung, 
(von links).: Christopher 
Rühle (Leiter Fachstelle 
Kulturerbe, Amt für Kul-
tur), Magnus Hächler 
(Stiftungsratsmitglied 
Stiftung Historische Ap-
penzeller Bahnen), Re-
gierungsrätin Laura Bu-
cher, Thomas Baum-
gartner (Präsident Stif-
tung Historische Appen-
zeller Bahnen) 
(Bild: Stefan Rohner). 

http://www.kulturerbe.sg.ch/
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/kulturerbe/kulturguetertransfer/bundesverzeichnis.html
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